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Die christliche dorge Kınder

Friedrich Fröbel (T 1852), eıner der bekanntesten Pädagogen des Jahrhun-
derts, prıes MI1t Blick auf das Weihnachtsfest das „Gefühl wahren Kındheits-
olücks  D3 1' Dieser grofße Kinderfreund, auf den auch die ersten Kındergarten
rückgehen, O 1m Geburtstest Christı „eın allgemeines Kinderfest“2. Niemals
VOT der Epoche der Romantiık wurde dieses est 1n derartıger Sentimentalıität
begangen. IDıiese NCUC, gefühlsbetonte Auffassung des Weihnachtstestes spiegelt
die für das 19 Jahrhundert insgesamt typısche Idealisıerung VO ınd un
Famiıilie wıder. Der Hıstoriker Thomas Nipperdey charakterisiert dıe damals 1NEeCU-

artıge Wertschätzung des Kındes, iındem C s1e mı1t der Auffassung der Pädagogen
Aaus dem Zeitalter der Aufklärung vergleicht:

„An die Stelle VO:  - Gleichgültigkeıt, 1stanz der Strenge tretfen (ın der Famaılıe) atfektive Bezıie-
hungen, Warme un:! Kindorientierung. Kınder werden Objekt SpONLANCT Zuwendung, VO Vergnu-
SCH un! Entspannung.” *

Diese „Vergötterung“” der Kınder pragt och heute das Weihnachtstest in vielen
Famılien. Umgekehrt: Wer keıne Kınder hat der WC  . dıe Kınder verlassen ha-
ben, dem tehlen S1e Weihnachten besonders:; WEeNn Eltern Al sind, U1l ıhre
Kınder beschenken können oder die Famiılie Sal zerbrochen 1St, dann spuren

die Betroffenen Weihnachten schmerzlich W1€ ANSONSTIEN Al
Im Rückblick mu{( diese Verklärung des Weihnachtstestes EersiauneNn Zum e1-

BL tand die Beschenkung der Kınder ursprünglıch nıcht Weihnachtstest Sta  b}
sondern bıs 1ın das Jahrhundert hinein selbstverständlich Festtag des he1lı-
SCH Nıkolaus VO Myra (T 564), der tradıtionell als Patron der Kiınder oalt. Zum
andern erinnerte das Weihnachtstest ursprünglıch 1ın eher nüchterner Weise daran,
da{fß Anfang des Christentums eın yöttliches ınd un eıne heilige Famiılie STE-

hen Und die Umstände der Geburt Jesu nıcht gerade eintach: Immerhin
hatte Josef Marıa gehalten und S1e ın ıhrer Schwangerschaft unterstutzt, ob-
ohl ıhr ınd nıcht CZEUQL hatte. uch ach der Geburt Sorgten Marıa und
Josef tür ıhr ınd der armselıgen Lebensverhältnisse: Z7Uu,erst 1n Bethlehem,
dann ın azaret. Als Jesus erwachsen geworden WAal, SEIizZitEe selbst sıch als ZOtt-
lıcher Kinderfreund für dıe Kleinen eın Ta das christliche Gebot der Nächsten-
liebe, weıterhın das vorbildliche Leben der Jesus versammelten Heıligen Fa-
mıiılie SOWI1e schliefßlich Jesu persönliche Wertschätzung der Kınder ührten dazu,
da{ß® sıch dıe Christen sehr für den Schutz VO Kındern einsetzten, Ww1€ das ın
vorchristlicher eıt unbekannt SCWECSCH W arlr
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Der Familienvater als autokratischer Herrscher

Gemäfß dem antıken Verständnıis der Griechen un: Römer hatte der Famıilien-
dıe Gewalt anderem ber dıe ehelichen Kınder, gleichgültig welchen

Alters un! Familıenstandes, SOWI1e ber deren legıtime Abkömmlinge. ber diese
Angehörigen der Famiıulie befehligte der „pater famılıas“ 1mM Sınn e1ınes „autokra-
tischen Herrschers“ beinahe uneingeschränkt, w1e€e der Althistoriker (Otto ılt-
brunner darlegt:

„Der tamılıas konnte das Hauskind ach seiınem Ermessen züchtıigen, toten (1us vıitae
NECISQUE); konnte Neugeborene ausseizen (1us exponendi), Kınder beliebigen Alters verkauten (1Us
vendendı), verpfänden der rıtten r Dienstleistungen ZUT Verfügung stellen. “ 5

hne da{fß INan heute ber empirisches Zahlenmaterı1al AT Häufigkeıt der
Kıindstötung vertügt®, legt der Althistoriker William Harrıs gleichwohl ber-
zeugend ar da{fß VO eiınem frühen Zeitpunkt das mi1t der hausväterlichen
Gewalt verliehene „Tötungsrecht“ geradezu als Legitimierung der Kındesaus-
SETZUNG verstanden werden konnte Mehr och Die den Griechen un: den
Romern verbreıtete Sıcht des „Pater tamılıas“ Alexander Demandt teilten
auch viele andere antıke Völker Dıie Althistorikerin Bettina Eva Stumpp _-

streicht, da{fß sıch dıe aktuelle Forschung ber das tatsächliche Vorkommen der
„eXpOSIt10” SOWI1e deren Tolerierung 1n der griechisch-römischen An-
tike weıtgehend ein1g 1St?: Die „eEXpOSIHON; die vorrangıg Mädchen traf, hatte für
diese ottmals ZUT!T Konsequenz, da{ß S1e »  [0) Zuhältern oder Zuhälterinnen aufge-

un VO kleinauf ZUT Prostitution ‚abgerichtet’ (wurden); meı1st hielt INa  =

sS1Ce w1e€ Findelkinder überhaupt als Sklavınnen, manchmal vab eıne Zuhälterin
sıch auch als Mutltter AaUS

Christliche Uminterpretatıion: Humanısıerung

Die Christen ıhrerseıts konnten dem 1n ıhrer Umwelt bekannten „patef famı-
lias“-Ideal nıcht vorbeisehen. Trotzdem xab CS für sS1e aufgrund des christlichen
Liebesgebots, des Vorbildes der Heıligen Famiulie SOWI1e des göttlichen Kınder-
freundes Jesus keıine Möglichkeıt, dieses heidnische Leitbild übernehmen. In
dieser schwıerigen Lage wendeten dıe Christen 1n der Spur des Judentums einen
- Tfick AFAT machten auch S$1e sıch das Ideal des „Pater famılias“ eıgen.
Allerdings sahen s1e allein den göttlichen Vater 1mM Himmel in der Rolle des „Pater
famılıas®; nıemand außer ıhm konnte ber Leben un: Tod eınes Gotteskindes
verfügen. Dagegen sprachen die Christen w1e€e schon die Juden dieses
Recht jedem ırdiıschen Vater 1b In der Konsequenz wirkte diese „Umuinter-
pretation” humanısıerend: uch das Leben eınes kleinen Kındes valt tortan als
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unbedingt schützenswert. Mehr och Unter den Christen reichte dıe Wertschät-
ZUNg der Kınder weıt, da{fß Jesus S1€e den Erwachsenen als Vorbilder VOT Augen
stellte. Immerhıiın berichtet das Neue Testament VO keiner anderen soz1alen
ruppe als VO den Kındern, da{ß Jesus S1Ee umarmt, ıhnen die Hände aufgelegt
un sS1e habe Aleıda Assmann ordnet Jesu Handeln 1n den zeıtgenOS-
sischen Kontext e1nN: 95  Is einen Sanz neuartıgen Impuls 1in der Geschichte der
Kındheitsidee mussen WITFr ATn die biblischen Herrenworte verstehen, dıe vABr

ersten Mal die Vorbildlichkeit des Kıindes herausstellen.“ 11

Umftfassender och konstatıert dıie Agyptologin mıiıt Blick auf Mt 18, („Wer eın
solches ınd me1l1nes Namens willen aufnımmt, nımmt mich auı „Das ınd
wırd (von Jesus) auch seiıner selbst willen beachtet.“ 12 SO bezog sıch die
christliche, grundlegend 1ın der Geburt des Christuskindes mitbegründete dorge

die Kınder se1lt altkirchlicher eıt VOL allem auf reı Bereiche: Erstens ehnten
die Christen dıie Abtreibung ab:; zweıtens SOrgten S1e sıch die behinderten
Kınder: drıttens unterstutzten S1e die Findelkinder un die Waıisen.

Abtreibung 1in der Geschichte

Im Blick auf die Abtreibung 1ın der Antıke urteılt der Medizinhistoriker Robert
Jütte: „Wır können mMI1t Sıcherheıit grenzender Wahrscheinlichkeit annehmen,
da{fß die oriechische Polıs ein staatliıches oder rechtlich verankertes Abtreibungs-
verbot nıcht kannte.  159 Die Sıcht, derzufolge der FOotus „nıcht als Lebewesen“
aufgefaft wurde, W al auch in Rom bestimmend!*. TST se1ıt der Ausbreıitung des
Christentums bıs hın seiner Anerkennung als Staatsrelıg1on 1m Jahrhundert
Alßt sıch 1n der moralisch-rechtlichen Bewertung des Schwangerschaftsabbruchs
„eıne entscheidende Wende“ konstatıeren, insofern der Schwangerschaftsabbruch
tortan als „Saktile2 galt. (suüunter Jerouschek lıstet die entsprechenden Argu-

autft die Schwangerschaft Marıens, Jesu Kinderliebe, schliefßlich die Vater-
schaft (und Mutterschaft!) Gottes, welche dem Menschen die Vertügbarkeıt ber
das menschliche Leben entzieht!6.

Der umfassende FEınsatz der Christen ZUgunNstEN des Lebensschutzes Alßt
sıch dem Mediävısten DPeter Landau zufolge auch daran ablesen, dafßs die welt-
lıchen Rechtsquellen des Mittelalters ach der Epoche der Volksrechte niırgends

1bıs Z Ausgang des 15 Jahrhunderts die Abtreibung als Tatbestand kennen
rST die SOgeNaANNTLE „Constitut1o rımınalıs Carolina“ VO LS59Z die hıs 18 ZI als
ersties un einNZ1gZES Straftrecht 1mM Deutschen Reich Geltung bean-
spruchte, sollte sıch weltlicherseıts grundlegend MItTt dem Vergehen der Abtrei-
bung betfassen. Es 1St bemerkenswert, da{ß dieser Rechtscodex dabe!1 1m
sentlichen die ber Jahrhunderte hinweg approbierten kıirchlichen Ma{stäbe
übernahm 1
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dorge behinderte Kınder

uch der christliche Umgang mıiıt behinderten un mıißgestalteten Kındern älßt
sıch als Indikator für den Schutz des menschlichen Lebens antühren: Zıtiert se1
1er der Anthropologe Klaus Müller, der selne Untersuchung Z Umgang
mı1t behinderten Kıindern auf der Basıs eıner Vielzahl VO Ethnien W1€E tolgender-
mafßen bılanzıert:

„Beı Naturvölkern wurden Kinder, dıe MIt sichtlichen Anomalıen, VOT allem schweren Verun-
staltungen, ”AURE Welt kamen, 1ın der Regel ogleich ach der Geburt getotet.Hubertus Lutterbach  Sorge um behinderte Kinder  Auch der christliche Umgang mit behinderten und mißgestalteten Kindern läßt  sich als Indikator für den Schutz des menschlichen Lebens anführen. Zitiert sei  hier der Anthropologe Klaus E. Müller, der seine Untersuchung zum Umgang  mit behinderten Kindern auf der Basis einer Vielzahl von Ethnien wie folgender-  maßen bilanziert:  „Bei Naturvölkern wurden Kinder, die mit sichtlichen Anomalien, vor allem schweren Verun-  staltungen, zur Welt kamen, in der Regel gleich nach der Geburt getötet. ... ‚Krüppel’ waren des  Teufels, sie konnten nur Unheil über die Ihren bringen; also schied man sie aus, zertrat sie ..., warf ihre  Leichname in den Busch oder verscharrte sie flüchtig.“ !°  Von derartigen Maximen ließen sich auch die antik-paganen Griechen leiten, ja  sie fixierten derartige Praktiken geradezu gesetzlich-säuberlich: Platon (} 347  v. Chr.) bezeugt derlei Tun mehrfach im Sinn einer „puren Selbstverständlich-  keit“?; auch Sokrates (+ 399 v. Chr.) zufolge müßten sich Mütter eines mißgestal-  teten Kindes „umgehend ‚entledigen’“?!, In Sparta wurde jedes behinderte Neu-  geborene ın eine tiefe Kluft am Berg Taygetos geworfen. Selbst Aristoteles ( 322  v. Chr.) zufolge sollten verkrüppelte Kinder sofort ausgesondert und keinesfalls  aufgezogen werden?, Dieser Umgang mit behinderten Kleinkindern vermochte  sich weit über Griechenland hinaus durchzusetzen: „Der Maxime (der Tötung  von behinderten Kindern) folgten im übrigen auch die Römer.“? Angesichts  dieses sozialgeschichtlichen Hintergrundes läßt sich das christliche Mühen um  den Lebensschutz des Kindes um so deutlicher ermessen. Immerhin — so noch-  mals Klaus E. Müller: „Die Christen erst — oder richtiger die Geistlichkeit —  suchten dieser Art von ‚Rassenhygiene’ Einhalt zu gebieten.“ 2  Über das Gebot der alle Menschen umfassenden Nächstenliebe und der Jesus  besonders am Herzen liegenden Kinderliebe hinaus wandte sich maßgeblich  Augustinus von Hippo (} 430) gegen die Tötung behinderter Kinder; schließlich  seien doch alle Menschen von gleicher Abkunft:  „Wer immer irgendwo auf Erden als Mensch, also als sterbliches vernunftbegabtes Lebewesen  geboren ist, er mag eine für unsere Begriffe noch/so ungewohnte Körperform haben, an Farbe,  Bewegung, Stimme, Kraft und Teilen seiner natürlichen Eigenschaften noch so sehr von anderen  abweichen; kein Gläubiger soll zweifeln, daß er seinen Ursprung aus jenem einen zuerst gebildeten  Menschen herleitet. ... Es (die Mißgebildeten) sind Menschen, und sie stammen (wie alle anderen  Menschen) von Adam ab.“ 25  Wie nebenbei wirft die Erinnerung an diese seit urgemeindlicher Zeit gültige  Grundüberzeugung vom gemeinsamen Ursprung aller Menschen zugleich ein  bedrückendes Licht auf die nach 1933 in einer christlich geprägten Kultur  verübten Greueltaten an kranken und geistig wie körperlich behinderten Kin-  dern; gleichfalls tritt in diesem Zusammenhang in den Blick, wie sehr die auch in  6‚Krüppel des
Teutels, S1C konnten 1Ur Unheil ber dıe Ihren bringen; also schıed Ian S1e aus, TLl S1Ee Anı wart iıhre
Leichname ın den Busch der verscharrte S1Ce tlüchtig.“ 19

Von derartıgen axımen ließen sıch auch die antık-paganen Griechen leiten, Ja
S$1Ce tixierten derartige Praktiken geradezu gesetzlich-säuberlich: Platon (F 2347
V, Chr.) bezeugt derle1 TIun mehrtach 1m Sınn eıner „DPUICH Selbstverständlich-
keit“?°: auch Sokrates (T 399 Chr.) zufolge muüfßÖten sıch Müuültter eiınes mıfßßgestal-

Kındes „umgehend ‚entledigen 21 In Sparta wurde jedes behinderte Neu-
veborene 1n eıne tiefe Kluft Berg JTaygetos geworfen. Selbst Arıstoteles 277

Chr.) zufolge sollten verkrüppelte Kınder sotort ausgesondert un keinestalls
aufgezogen werden. Dieser Umgang MI1t behinderten Kleinkindern vermochte
sıch weıt ber Griechenland hinaus durchzusetzen: „Der Maxıme (der Tötung
VO behinderten Kındern) tolgten 1m übrigen auch dıe Romer.“ ® Angesiıchts
dieses sozıalgeschichtlichen Hıntergrundes Alt sıch das christliche Mühen u  =

den Lebensschutz des Kındes deutlicher Immerhin noch-
mals Klaus Müller: „Die Christen EersSt der richtiger die Geıistlichkeit
suchten dieser Art VO ‚Rassenhygiene’ Einhalt gebieten. *'
ber das Gebot der alle Menschen umtassenden Nächstenliebe und der Jesus

besonders Herzen liegenden Kınderliebe hınaus wandte sıch mafßgeblich
Augustinus VO Hıppo (T 430) die Tötung behinderter Kınder:; schliefßlich
se]en doch alle Menschen VO gleicher Abkunft

„ Wer ımmer irgendwo auf Erden als Mensch, also als sterbliches vernunftbegabtes Lebewesen
geboren 1St, INa eine tür UNsSeTEC Begrifte och ungewohnte Körperform haben, Farbe,
Bewegung, Stimme, Kraft un! Teılen seiıner natürlichen Eıgenschaften och sehr VO anderen
abweıichen: eın Gläubiger sol] zweıfteln, da{fß seinen Ursprung aus jenem eınen ZUETST gebildeten
Menschen herleitet. Es (dıe Milßsgebildeten) sınd Menschen, un! S1e STamMmmMeEeEN (wıe alle anderen
Menschen) Ol dam ahb.“ 25

Wıe nebenbei wiırtft die Erinnerung diese se1lt urgemeıindlicher eıt vuültıge
Grundüberzeugung VO zemeınsamen Ursprung aller Menschen zugleich eın
bedrückendes Licht aut die ach 1933 1n eıner christlich gepragten Kultur
verübten Greueltaten kranken und geist1g W1€ körperlich behinderten Kın-
dern; oleichtalls trıtt 1n diesem Zusammenhang 1in den Blıck, W1€ sehr die auch 1ın
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den Reihen der Christen zahlreichen Gegner des natiıonalsozialistischen (Kınder-)
Euthanasıeprogramms 1ın Übereinstimmung mı1t bıblisch tundierten Iradıtionen
handelten.

Waisenkinder

Besonders art traf das Schicksal selt jeher die Kınder, dıe entweder ıhre Eltern
durch Tod verloren hatten oder aber VO iıhren Eltern auUSgESECLZL worden \nl

Zumal 1n der Alten Welt S1€e keinerlei Schutz: „Die Waisen“, ma{ßs-
geblich der Soz1ialhistoriker Jens-Uwe Krause, „gelten 1ın der antıken Laiteratur
ebenso Ww1e€e die Wıtwen als schutzlos. Verlassensein un Schutzlosigkeıt wırd
ımmer wıeder metaphorisch mM1t dem Walsenstatus aSssOz1ert.  < 26 Dagegen VeCI-

standen sıch die Jesus-Anhänger als (saranten eıner 1n den jüdischen TIradıtionen
wurzelnden Kontinultät Z Jer Z WenNnn sıch die Historikerin Uta
Lindgren ıhr Mühen die Waılisen 1ın Quantität un: Qualität „ VomNn allen
anderen Religionen und Hochkulturen unterscheidet“ 27. Immerhin zählt Jesus
selbst die Unterstutzung der elternlosen Kinder den s1ıeben „leibliıchen Werken
der Barmherzigkeıt“ (vgl. Mt Z3 34-4 Z5 Miındestens ebenso nachdrücklich
wirkte sıch das Wort VO Jesu Selbstidentifikation m1t den Armen AaUs (Mt 25 40)
„ WAas ıhr für einen dieser Kleinen habt, das habt ıhr mIır getam.

Jeder Christ 1n der Alten Kırche also, der keıne aktive Solidarıtät MIt den Wa1-
senkiındern praktızıerte un seiıne abe nıcht mM1t den Bedürftigen teılte, schlofß
sıch damıt selbst A4US der Glaubensgemeinschaft AaUuUs. So annn sıch Klemens VO

Alexandrıen (a geradezu darüber entrusten, da{fß reiche Frauen ZW ar ein
Leben 1mM Luxus ührten und sıch exotische Tiere hıelten, 1aber die Armen,
besonders die Waısen, lınks lıegen l eßen?0. Als Vorbilder der Gläubigen CHNHA-
xjerten sıch ımmer wieder dıe Bischöfe, iındem S1e elternlose Kınder 1in ıhre
Gemächer aufnahmen, s$1e möglichst vee1gnete christliche Famılien WEe1-
terzuvermitteln oder 1mM Falle der Nicht-Vermuittelbarkeıt die Erzıehung
selbst übernehmen?!. SO VErIMAaAS Jens-Uwe Krause tür die Spätantıke hın-
sichtlich der „prıvaten Wohltätigkeit“ insgesamt eiınen christlich herbeigeführten
„Mentalıtätswandel“ konstatıeren: „Vermögende Männer un!: Frauen _-

stutzten AÄrme, bevorzugt Wıtwen und Waılsen. Dıiese konnten 1n weıt orößerem
Ma{fle als etwa in der frühen Kaıiserzeıt auf prıvate Hılte hoften.“

Ja den Kındern sollte sıch das Wort des Psalms Z6; ertüllen: „Meın Vater
un meılıne Multter haben miıch verlassen, 1aber der Herr hat mich (mittels seiner
Kırche) aufgenommen.“ Auft diesen Fundamenten ruhte auch dıe christliche In=
stıtution des Findelkinderhauses, W1€ 65 1mM Westen SEL 7A0 ersten Mal für Maı-
and bezeugt 1st94.
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Christliche Findelkinderhäuser

Unter den Persönlichkeiten, die sıch während der tolgenden Jahrhunderte den
abgegebenen Kındern durch die Einrichtung VO Findelkinderhäusern wıdmeten,
1St besonders der Lazarıstenpriester Vinzenz VO Paul (T hervorzuheben,
der 638 die derartıge Eınriıchtung 1n Parıs begründete. Seine Inıtıatıve W ar

insotern wegweısend, weıl das regıerende Könı1igspaar a711 bewegen konnte,
das Findelhaus mıiıt beträchtlichen tinanzıellen Miıtteln unterstutzen: „Damıt
1St der Grundstein FT modernen, staatliıchen Findelfürsorge gelegt; eıne Rege-
lung, die sıch 1ın Sanz Europa durchsetzen wiırd.“ 35

Das Findelkinderhaus War 7A@) erstrangıger Bedeutung VOT allem als Durch-
gangsstatıon bıs 1n die neueste Zeıt, W1e€ aktuelle Einrichtungen VO Findel-
kınderhäusern 1ın Hamburg un anderen westlichen Großstädten belegen.

Zuvor 1n diesem Umftang un in dieser Präziısıon unbekannte Angaben ber die
Anzahl der Findelkinder iın verschiedenen europäischen Metropolen liegen für
das Jahrhundert VO  z In den Ballungszentren (Lıissabon, Madrıd, Rom, Parıs,
Wıen, Moskau) enttielen 1m Jahrhundert auf 100 Geburten 25 Findel-
kınder>°®; die Durchschnittszifter für die ıtaliıenıschen Stadt- un: Landregionen
sieht 1112  e} be1 sechs Prozent aller Geburten S Keın Z weıtel: Das christlich mitbe-
gründete Engagement ZUgunsten der elternlosen Kınder bezog sıch keineswegs
aut eın gesellschaftliches Randphänomen.

Im Rückblick aut 27000 Jahre Christentum drängt sıch der FEindruck auf, dafß die
Religion Wesentliches der Kınder SOWI1e deren Wertschätzung und
Lebensschutz beigetragen hat. Dieser humanısıerende Beıtrag unterliegt der GZe+
fahr, ın Vergessenheit geraten. Besonders außerkirchlich hält [11all die Trun-
genschaften ZUgunsten der Kınder nıcht selten alleın für ein Ergebnis der Aufklä-
LUNS. Zugleich wirft das säkulare Kurzzeitgedächtnis der Kırche VOT, die Kınder
se1lt jeher wen1g ın iıhren Kıgenarten gefördert, sondern s$1e vielmehr vornehm-
iıch der kırchlichen Indoktrination willen so7z1a] unterstutzt haben

Die Kınderrechtskonvention der Vereinten Natıonen

Um höhere Autftmerksamkeit verdıent eın Blick 1n dıie UN-Kinderrechtskon-
vention VO 19869, dıe bislang 191 VO 193 Staaten unterzeichnet haben, also alle
Staaten aufßer den SA un omalıa. Eınıige grundlegende Satze A4aUS dieser Ver-
einbarung selen ıer angeführt??®:

„Die Vertragsstaaten erkennen d} da{fß jedes iınd eın angeborenes Recht aut Leben hat Dıie Ver-
Lragsstaaten gewährleisten 1n oröfßstmöglichem Umfang das UÜberleben und dıe Entwicklung des Kın-
des“ (Art 6

„Die Vertragsstaaten treffen alle gee1ıgneten Gesetzgebungs- SOWI1e Verwaltungs-, Sozial- nd Bıl-
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dungsmafßßnahmen, das ınd VOT jeder Form körperlicher der geistiger Gewaltanwendung, Scha-
denszufügung der Mifßhandlung, VOT Verwahrlosung der Vernachlässigung, VOT schlechter Behand-
lung der Ausbeutung einschliefßlich des sexuellen Mißbrauchs F AA schützen, solange sıch ın der
Obhut der Eltern der eınes Elternteıils, eines Vormunds der anderen gesetzlıchen Vertreters der
eıner anderen Person befindet, die das ınd betreut“ (Art. 1

„Dıie Vertragsstaaten erkennen Al da eın gelst1g der körperlich behindertes ınd eın ertülltes
un! menschenwürdiges Leben Bedingungen tführen soll; welche die Wuürde des Kındes wahren,
seıne Selbständigkeit Öördern un:! seine aktıve Teilnahme aln Leben der Gemeinschaft erleichtern“
(Art Z

„Dıie Vertragsstaaten treffen alle geeıgnetenDie christliche Sorge um Kinder  dungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Scha-  denszufügung oder Mißhandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter Behand-  lung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen Mißbrauchs zu schützen, solange es sich in der  Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder  einer anderen Person befindet, die das Kind betreut“ (Art. 19, 1).  „Die Vertragsstaaten erkennen an, daß ein geistig oder körperlich behindertes Kind ein erfülltes  und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die Würde des Kindes wahren,  seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern“  (Art. 25 1),  „Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten ... Maßnahmen, um die Einführung und den Verkauf  von Kindern sowie den Handel mit Kindern zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form zu ver-  hindern“ (Art. 35, 1).  Vergleicht man derartige Kinderschutzbestimmungen mit der wesentlich neu-  testamentlich rückgebundenen Kindergesetzgebung schon aus frühmittelalter-  licher Zeit (5. bis 9. Jahrhundert), lassen sich höchst erstaunliche Parallelen aus-  machen, wie der Mediävist Heinz-Wilhelm Schwarz unterstreicht:  „Insgesamt bleibt festzuhalten, daß das Frühmittelalter im Bereich des ... kirchlichen wie des  weltlichen Rechts eine ... originelle Gesetzgebung zum Schutz ... des Kindes ... hervorgebracht hat, die  in vielen Einzelfällen bereits Züge modernen Rechts trägt und oft Vorbildfunktion gehabt haben  dürfte.“ ®  Das \We?hnachtsfest: Wertschätzung der Kinder statt Ausbeutung  Im Kern ist das Weihnachtsfest eigentlich kein romantisches Fest, das das Kind-  sein sentimentalisieren wollte. Stattdessen bezeichnet es den Anfang einer in  vorchristlicher Zeit unbekannten Wertschätzung der Kinder. Mit zuvor einzigar-  tiger Dringlichkeit wirft die beinahe 2000 Jahre alte Geschichte des Kinder-  schutzes die Frage auf, wie derartige Errungenschaften in der Gegenwart über die  Kodifizierung hinaus gesichert und vor allem: wie sie immer wieder neu plausibel  gemacht werden können. Immerhin leben wir heute in einer Weltsituation, in der  die verbindende Vorstellung einer göttlichen Vaterschaft für viele Menschen nicht  länger selbstverständlich ist.  Sexuelle Ausbeutung von Kindern weltweit oder international mit kinderpor-  nographischen Medien operierende Händlerringe, unzureichende Hilfe zugun-  sten hungernder Kinder, perspektivlos herumstreunende und auf sich selbst ge-  stellte Straßenkinder in vielen Metropolen der Welt oder sich zu Tode arbeitende  bzw. hinter Kriegswaffen diensttuende Kinder mahnen, wie dringlich die perma-  nente und tatkräftige Rückbesinnung auf die Würde und den Schutz der Kleinen  ist, nicht zuletzt, wie nachhaltig die korrektivische Funktion auch der Chri-  stentumsgeschichte hier wirksam werden muß. Vergessen wir nicht: Auch heute  spiegelt sich das Licht der Weihnacht nicht allein in den Lichterketten unserer  9Mafßnahmen, die Eiınführung un den Verkauf
VO Kındern SOWl1e den Hande!l mıi1t Kındern irgendeinem 7weck und 1n ırgendeiner Form V1 -

hindern“ (Art Da

Vergleicht INa derartıge Kıinderschutzbestimmungen mıiıt der wesentlich NeU-

testamentlich rückgebundenen Kindergesetzgebung schon AUS frühmiuittelalter-
lıcher e1lıt 5 bıs Jahrhundert), lassen sıch höchst erstaunlıche Parallelen AUS-

machen, W1€ der Mediäviıst Heinz-Wılhelm Schwarz unterstreicht:

„Insgesamt bleibt testzuhalten, da das Frühmiuttelalter 1M Bereich des kirchlichen w1e des
weltlichen Rechts eiıneDie christliche Sorge um Kinder  dungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Scha-  denszufügung oder Mißhandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter Behand-  lung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen Mißbrauchs zu schützen, solange es sich in der  Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder  einer anderen Person befindet, die das Kind betreut“ (Art. 19, 1).  „Die Vertragsstaaten erkennen an, daß ein geistig oder körperlich behindertes Kind ein erfülltes  und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die Würde des Kindes wahren,  seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern“  (Art. 25 1),  „Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten ... Maßnahmen, um die Einführung und den Verkauf  von Kindern sowie den Handel mit Kindern zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form zu ver-  hindern“ (Art. 35, 1).  Vergleicht man derartige Kinderschutzbestimmungen mit der wesentlich neu-  testamentlich rückgebundenen Kindergesetzgebung schon aus frühmittelalter-  licher Zeit (5. bis 9. Jahrhundert), lassen sich höchst erstaunliche Parallelen aus-  machen, wie der Mediävist Heinz-Wilhelm Schwarz unterstreicht:  „Insgesamt bleibt festzuhalten, daß das Frühmittelalter im Bereich des ... kirchlichen wie des  weltlichen Rechts eine ... originelle Gesetzgebung zum Schutz ... des Kindes ... hervorgebracht hat, die  in vielen Einzelfällen bereits Züge modernen Rechts trägt und oft Vorbildfunktion gehabt haben  dürfte.“ ®  Das \We?hnachtsfest: Wertschätzung der Kinder statt Ausbeutung  Im Kern ist das Weihnachtsfest eigentlich kein romantisches Fest, das das Kind-  sein sentimentalisieren wollte. Stattdessen bezeichnet es den Anfang einer in  vorchristlicher Zeit unbekannten Wertschätzung der Kinder. Mit zuvor einzigar-  tiger Dringlichkeit wirft die beinahe 2000 Jahre alte Geschichte des Kinder-  schutzes die Frage auf, wie derartige Errungenschaften in der Gegenwart über die  Kodifizierung hinaus gesichert und vor allem: wie sie immer wieder neu plausibel  gemacht werden können. Immerhin leben wir heute in einer Weltsituation, in der  die verbindende Vorstellung einer göttlichen Vaterschaft für viele Menschen nicht  länger selbstverständlich ist.  Sexuelle Ausbeutung von Kindern weltweit oder international mit kinderpor-  nographischen Medien operierende Händlerringe, unzureichende Hilfe zugun-  sten hungernder Kinder, perspektivlos herumstreunende und auf sich selbst ge-  stellte Straßenkinder in vielen Metropolen der Welt oder sich zu Tode arbeitende  bzw. hinter Kriegswaffen diensttuende Kinder mahnen, wie dringlich die perma-  nente und tatkräftige Rückbesinnung auf die Würde und den Schutz der Kleinen  ist, nicht zuletzt, wie nachhaltig die korrektivische Funktion auch der Chri-  stentumsgeschichte hier wirksam werden muß. Vergessen wir nicht: Auch heute  spiegelt sich das Licht der Weihnacht nicht allein in den Lichterketten unserer  9originelle Gesetzgebung um SchutzDie christliche Sorge um Kinder  dungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Scha-  denszufügung oder Mißhandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter Behand-  lung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen Mißbrauchs zu schützen, solange es sich in der  Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder  einer anderen Person befindet, die das Kind betreut“ (Art. 19, 1).  „Die Vertragsstaaten erkennen an, daß ein geistig oder körperlich behindertes Kind ein erfülltes  und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die Würde des Kindes wahren,  seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern“  (Art. 25 1),  „Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten ... Maßnahmen, um die Einführung und den Verkauf  von Kindern sowie den Handel mit Kindern zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form zu ver-  hindern“ (Art. 35, 1).  Vergleicht man derartige Kinderschutzbestimmungen mit der wesentlich neu-  testamentlich rückgebundenen Kindergesetzgebung schon aus frühmittelalter-  licher Zeit (5. bis 9. Jahrhundert), lassen sich höchst erstaunliche Parallelen aus-  machen, wie der Mediävist Heinz-Wilhelm Schwarz unterstreicht:  „Insgesamt bleibt festzuhalten, daß das Frühmittelalter im Bereich des ... kirchlichen wie des  weltlichen Rechts eine ... originelle Gesetzgebung zum Schutz ... des Kindes ... hervorgebracht hat, die  in vielen Einzelfällen bereits Züge modernen Rechts trägt und oft Vorbildfunktion gehabt haben  dürfte.“ ®  Das \We?hnachtsfest: Wertschätzung der Kinder statt Ausbeutung  Im Kern ist das Weihnachtsfest eigentlich kein romantisches Fest, das das Kind-  sein sentimentalisieren wollte. Stattdessen bezeichnet es den Anfang einer in  vorchristlicher Zeit unbekannten Wertschätzung der Kinder. Mit zuvor einzigar-  tiger Dringlichkeit wirft die beinahe 2000 Jahre alte Geschichte des Kinder-  schutzes die Frage auf, wie derartige Errungenschaften in der Gegenwart über die  Kodifizierung hinaus gesichert und vor allem: wie sie immer wieder neu plausibel  gemacht werden können. Immerhin leben wir heute in einer Weltsituation, in der  die verbindende Vorstellung einer göttlichen Vaterschaft für viele Menschen nicht  länger selbstverständlich ist.  Sexuelle Ausbeutung von Kindern weltweit oder international mit kinderpor-  nographischen Medien operierende Händlerringe, unzureichende Hilfe zugun-  sten hungernder Kinder, perspektivlos herumstreunende und auf sich selbst ge-  stellte Straßenkinder in vielen Metropolen der Welt oder sich zu Tode arbeitende  bzw. hinter Kriegswaffen diensttuende Kinder mahnen, wie dringlich die perma-  nente und tatkräftige Rückbesinnung auf die Würde und den Schutz der Kleinen  ist, nicht zuletzt, wie nachhaltig die korrektivische Funktion auch der Chri-  stentumsgeschichte hier wirksam werden muß. Vergessen wir nicht: Auch heute  spiegelt sich das Licht der Weihnacht nicht allein in den Lichterketten unserer  9des KındesDie christliche Sorge um Kinder  dungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Scha-  denszufügung oder Mißhandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter Behand-  lung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen Mißbrauchs zu schützen, solange es sich in der  Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder  einer anderen Person befindet, die das Kind betreut“ (Art. 19, 1).  „Die Vertragsstaaten erkennen an, daß ein geistig oder körperlich behindertes Kind ein erfülltes  und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die Würde des Kindes wahren,  seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern“  (Art. 25 1),  „Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten ... Maßnahmen, um die Einführung und den Verkauf  von Kindern sowie den Handel mit Kindern zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form zu ver-  hindern“ (Art. 35, 1).  Vergleicht man derartige Kinderschutzbestimmungen mit der wesentlich neu-  testamentlich rückgebundenen Kindergesetzgebung schon aus frühmittelalter-  licher Zeit (5. bis 9. Jahrhundert), lassen sich höchst erstaunliche Parallelen aus-  machen, wie der Mediävist Heinz-Wilhelm Schwarz unterstreicht:  „Insgesamt bleibt festzuhalten, daß das Frühmittelalter im Bereich des ... kirchlichen wie des  weltlichen Rechts eine ... originelle Gesetzgebung zum Schutz ... des Kindes ... hervorgebracht hat, die  in vielen Einzelfällen bereits Züge modernen Rechts trägt und oft Vorbildfunktion gehabt haben  dürfte.“ ®  Das \We?hnachtsfest: Wertschätzung der Kinder statt Ausbeutung  Im Kern ist das Weihnachtsfest eigentlich kein romantisches Fest, das das Kind-  sein sentimentalisieren wollte. Stattdessen bezeichnet es den Anfang einer in  vorchristlicher Zeit unbekannten Wertschätzung der Kinder. Mit zuvor einzigar-  tiger Dringlichkeit wirft die beinahe 2000 Jahre alte Geschichte des Kinder-  schutzes die Frage auf, wie derartige Errungenschaften in der Gegenwart über die  Kodifizierung hinaus gesichert und vor allem: wie sie immer wieder neu plausibel  gemacht werden können. Immerhin leben wir heute in einer Weltsituation, in der  die verbindende Vorstellung einer göttlichen Vaterschaft für viele Menschen nicht  länger selbstverständlich ist.  Sexuelle Ausbeutung von Kindern weltweit oder international mit kinderpor-  nographischen Medien operierende Händlerringe, unzureichende Hilfe zugun-  sten hungernder Kinder, perspektivlos herumstreunende und auf sich selbst ge-  stellte Straßenkinder in vielen Metropolen der Welt oder sich zu Tode arbeitende  bzw. hinter Kriegswaffen diensttuende Kinder mahnen, wie dringlich die perma-  nente und tatkräftige Rückbesinnung auf die Würde und den Schutz der Kleinen  ist, nicht zuletzt, wie nachhaltig die korrektivische Funktion auch der Chri-  stentumsgeschichte hier wirksam werden muß. Vergessen wir nicht: Auch heute  spiegelt sich das Licht der Weihnacht nicht allein in den Lichterketten unserer  9hervorgebracht hat, dıe
1n vielen FEinzeltällen bereıts Züge modernen Rechts tragt un! oft Vorbildtunktion gehabt haben
dürfte.“ 39

[)as \Wej1hnachtsfest: Wertschätzung der Kınder Ausbeutung

Im Kern 1St das Weihnachtsfest eigentlich ein romantisches Fest, das das ind-
se1n sentimentalısıeren wollte. Stattdessen bezeichnet 6® den Anfang eıner 1ın
vorchristlicher eıt unbekannten Wertschätzung der Kınder. Mıiıt eiNZ1gar-
tiger Dringlichkeıit wirtft die beinahe 2000 Jahre alte Geschichte des Kınder-
schutzes die rage auf, W1€ derartıge Errungenschaften 1ın der Gegenwart ber die
Kodifizierung hınaus gesichert und VOT allem Ww1€e S1€e ımmer wiıieder LCU plausibel
gemacht werden können. Immerhin leben WIr heute in einer Weltsituation, 1n der
die verbindende Vorstellung einer yöttlıchen Vaterschaft für viele Menschen nıcht
länger selbstverständlich 1St

Sexuelle Ausbeutung vVC} Kindern weltweıt oder internatıonal mı1t kinderpor-
nographischen Medien operierende Händlerringe, unzureichende Hılte ZUSULL-
sten hungernder Kinder, perspektivlos herumstreunende und auf sıch selbst C”
stellte Straßenkinder 1ın vielen Metropolen der Welt der sıch Tode arbeitende
bzw. hınter Kriegswaffen diensttuende Kınder mahnen, W1€E dringlich die INa-

un tatkräftige Rückbesinnung auf die Würde und den Schutz der Kleinen
ISt;, nıcht zuletzt, Ww1e€e nachhaltıg die korrektivische Funktion auch der hrı-
stentumsgeschichte 1er wirksam werden MUu: Vergessen WIr nıcht: uch heute
spiegelt sıch das Licht der Weihnacht nıcht allein 1ın den Lichterketten HSC TIGT



Hubertus Lutterbach

Stäiädte oder 1n den beleuchteten Weihnachtsbäumen HIISGTGT Wohnzimmer: heller
lassen CS all Jjene erstrahlen, die sıch für ein menschenwürdiıges Leben der Kinder
auf der weıten Welt eingesetzt haben un sıch dafür auch gegenwartıg stark
chen Das AAOSE allem oilt Weihnachten feiern.
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